
II. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung 
des Amtes Lauenburgische Seen 

 
 
Aufgrund des § 24 a der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 4 
der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss des 
Amtsausschusses vom 12.10.2023 und mit Genehmigung des Landrats des Kreises 
Herzogtum Lauenburg folgende II. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung des Amtes 
Lauenburgische Seen erlassen. 
 
 
 

Artikel I 
 
1. § 8 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
(2)  Der Amtsausschuss wählt für jedes Mitglied der ständigen Ausschüsse, mit 

Ausnahme der Ausschüsse 2 bis 5 und 10, eine Stellvertreterin oder einen 
Stellvertreter. Zu stellvertretenden Ausschussmitgliedern können auch 
Bürgerinnen und Bürger gewählt werden, die der Gemeindevertretung einer 
amtsangehörigen Gemeinde angehören können. Dies gilt nicht für den 
Verwaltungsausschuss. Im Verwaltungsausschuss müssen Stellvertreterinnen 
oder Stellvertreter Mitglied des Amtsausschusses sein. 

 
 
2. § 9 erhält folgende Fassung: 
 

§ 9 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
(1) Namen, Anschrift, Funktion, Fraktionszugehörigkeit und Tätigkeitsdauer der 

Mitglieder des Amtsausschusses und der sonstigen Ausschussmitglieder sowie 
der amtsangehörigen Gemeindevertretungen und der sonstigen 
Ausschussmitglieder werden vom Amt zu allen mit der Ausübung des Mandats 
verbundenen Zwecken verarbeitet. Die Daten nach Satz 1 werden auch nach 
Ausscheiden aus dem Amt zu archivarischen Zwecken weiterverarbeitet. Dies 
gilt nicht für die Anschrift und die Kommunikationsverbindungen. 

 
(2) Darüber hinaus verarbeitet das Amt Anschrift und Kontoverbindung der in Absatz 

1 Satz 1 genannten Personen für den Zweck der Zahlung von Entschädigungen. 
Eine Übermittlung von Daten an das zuständige Finanzamt findet gemäß der 
Mitteilungsverordnung in Verbindung mit § 93 a Abgabenordnung statt. Eine 
darüberhinausgehende Übermittlung an Dritte findet nicht statt. 

 
(3) Für den Zweck, Gratulationen auszusprechen, kann das Amt auch das 

Geburtsdatum der in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen verarbeiten, soweit 
dafür die Einwilligung der Betroffenen vorliegt. 

 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Daten von ehrenamtlich Tätigen. 
  



 2

 
(5) Die Daten nach Absatz 1 Satz 1 werden durch das Amt in geeigneter Weise 

veröffentlicht, gegebenenfalls zusammen mit weiteren Daten nach § 32 Absatz 4 
Gemeindeordnung. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

 
 
3. § 10 erhält folgende Fassung: 
 

§ 10 
Verträge nach § 24 a AO i.V.m. § 29 Abs. 2 GO 

 
Verträge des Amtes mit Mitgliedern des Amtsausschusses oder stellvertretenden 
Mitgliedern des Amtsausschusses oder Personen nach § 10 a Abs. 2 AO und 
juristischen Personen, an denen Mitglieder des Amtsausschusses oder 
stellvertretende Mitglieder des Amtsausschusses oder Personen nach § 10 a Abs. 2 
AO beteiligt sind, die keinen öffentlichen Auftrag im Sinne des geltenden 
Vergaberechts zum Gegenstand haben, sind ohne Zustimmung des Amtsausschusses 
rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb einer Wertgrenze von 24.000,- €, bei 
wiederkehrenden Leistungen von monatlich 2.000,- € halten. Verträge, die die Vergabe 
eines öffentlichen Auftrages zum Gegenstand haben, sind ohne Zustimmung des 
Amtsausschusses rechtsverbindlich, wenn die Auftragsvergabe unter Anwendung des 
für die jeweilige Auftragsart geltenden Vergaberechts erfolgt ist und der Auftragswert 
den Betrag von 24.000,- €, bei wiederkehrenden Leistungen einen Betrag von 2.000,- 
€ im Monat, nicht übersteigt. Erfolgt die Auftragsvergabe unter den Voraussetzungen 
des Satzes 2 im Wege der Verhandlungsvergabe oder im Wege des Direktauftrages 
ist der Vertrag ohne Beteiligung des Amtsausschusses rechtsverbindlich, wenn der 
Auftragswert den Betrag von 24.000,- €, bei wiederkehrenden Leistungen einen Betrag 
in Höhe von 2.000,- € im Monat, nicht übersteigt. 
 

 
 

Artikel II 
 
Diese II. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. Die Genehmigung nach § 24a der Amtsordnung i. V. m. § 4 
Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde mit Verfügung des Landrats des Kreises 
Herzogtum Lauenburg vom 30.11.2023 erteilt. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
 
 
Ratzeburg, 05.12.2023  (L.S.)   

gez. H. Dohrendorff 
Amtsvorsteher 


